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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
 
Warum eine Niederschlagswassergebühr? 
 
die Stadt Neu-Anspach hat 1998 als dritte Kommune im Hochtaunuskreis ihre Abwassergebühren in 
zwei Teile aufgesplittet. 
Sie erfüllt damit - wie bereits viele andere Gemeinden in Hessen - die Anforderungen des aktuellen Ge-
bührenrechts, die sich insbesondere aus einer neuen Rechtsprechung ergeben. 
 
Während in vielen Kommunen die Abwassergebühr noch ausschließlich nach dem Wasserverbrauch der 
Haushalte berechnet wird, werden in Neu-Anspach bei der Gebühr zwei Komponenten berücksichtigt: 
 
1. Der Wasserverbrauch: Schmutzwasser aus Gewerbe und Haushalt, das in den Kanal eingeleitet wird, 

wird nach wie vor nach dem Wasserverbrauch berechnet, allerdings zu einem geringeren Preis als 
früher. 

 
2. Das Regenwasser: Niederschlagswasser, das von Dachflächen, Garagenvorplätzen und anderen ver-

siegelten Flächen in die Kanalisation eingeleitet wird. Diese Komponente ist keinesfalls zu vernach-
lässigen. Im Gegenteil: In Neu-Anspach verursacht das Regenwasser ca. 40 % der gesamten jährli-
chen Abwasserkosten. 

 
Die Gesamtkosten im Abwasserbereich werden also zu 60 % über die klassische Abwassergebühr (nach 
Wasserverbrauch) und zu 40 % über die Niederschlagswassergebühr gedeckt. Dieser relativ hohe Anteil 
des Regenwassers blieb bei der klassischen Form der Gebührenberechnung unberücksichtigt, was im 
Einzelfall zu erheblichen Gebührenungerechtigkeiten führen konnte. Insbesondere Großversiegler muss-
ten weit weniger Gebühren entrichten als sie tatsächlich an Kosten verursachten. 
 
Da die Menge des in den Kanal fließenden Regenwassers nur mit großem Aufwand zu messen wäre, 
wird als Gebührenmaßstab die Größe der versiegelten Flächen auf einem Grundstück zugrundegelegt.  
 
Im Regelfall erhalten alle Grundstückseigentümer, von deren Grundstück potentiell Regenwasser in den 
Kanal gelangen könnte, von der Gemeinde einen Fragebogen auf dem grundsätzlich alle Flächen an-
zugeben sind, von denen Regenwasser direkt oder indirekt (z.B. über den Überlauf einer Zisterne) in 
die Kanalisation gelangen kann. 
 
Als versiegelte Flächen im Sinne der Gebühr gilt also der Teil Ihres Grundstückes, dessen Oberfläche 
so versiegelt ist, dass Niederschlagswasser über Dachrinnen, Abwasserschächte, Bodenabläufe usw. in 
die Kanalisation gelangt. Das ist auch dann der Fall, wenn das Niederschlagswasser vom Grundstück 
aus über Bürgersteige, Straßen, Wege oder Plätze in die Kanalisation fließt. 
 
Wird eine Regenwasserzisterne betrieben, führt dieses in der Regel zu einer Flächengutschrift bei der 
versiegelten Fläche, d.h. Sie müssen dann für Ihr Regenwasser weniger Gebühren bezahlen. Die Flä-
chengutschrift kann nur auf die an die Zisterne angeschlossenen versiegelten Flächen erteilt werden. 
Sie hängt von der Größe der Zisterne und der Art der Nutzung (nur zur Gartenbewässerung oder auch 
zur Toilettenspülung) ab. 
 
Die Gebühr für die entwässerten Flächen liegt zurzeit bei € 0,60/m² Berechnungsfläche im Jahr. 
 
Sollten Sie noch Fragen haben, wenden Sie sich bitte an die Stadtwerke Neu-Anspach, Ver- und Entsor-
gung, 
 
Herrn Kurt Bühner 06081 / 1025 – 1040 
Frau Sandra Hasselbach 06081 / 1025 – 1042 
 
Oder per e-mail an: kurt.buehner@neu-anspach.de 
 sandra.hasselbach@neu-anspach.de  


